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Aktenzeichen. 6 Ks – 2620 Js 20696/18 
 
 
 
 
In dem Wiederaufnahmeverfahren 
 
 
des 
 
 
Andreas  D a r s o w 
 
 
 
ist mir trotz einer insgesamt sorgfältigen Schlusskorrektur meines Schriftsatzes vom 22.07. 
2019 ein Fehler „durchgerutscht“, indem auf den beiden letzten Seiten jeweils von „§ 460 
Abs. 1 StPO“  bzw. „§ 460 Abs. 2 StPO“ gesprochen wird, tatsächlich aber – wie aus Seite 1 
des Schriftsatzes hervorgeht – § 360 Abs. 1 bzw. § 360 Abs. 2 StPO gemeint war. Ich bitte, 
dies zu beachten bzw. im Original zu korrigieren. 
 
 
 
 
Der Rechtsanwalt 
 
 
 
 
 


